
Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Bauleitplanung

Die Stadt Mönchengladbach beabsichtigt,
für die nachstehend bezeichneten Gebiete
(siehe Abbildungen) Bauleitpläne aufzu-
stellen bzw. zu ändern:

I 229. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Mönchengladbach

Stadtbezirk Nord – Gladbach, Gebiet
südöstlich der Steinmetzstraße zwi-
schen Hauptbahnhof, Humboldtstraße
und Sittardstraße/Goebenstraße

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Ziel und Zweck der Planung ist die
städtebauliche Neuordnung der Nut-
zungen im Bereich des Europaplatzes
entsprechend des Wettbewerbsergeb-
nisses „Haus Westland“ aus dem Früh-
jahr 2017.

II Bebauungsplan Nr. 789/N

Stadtbezirk Nord – Gladbach, Gebiet
südöstlich der Steinmetzstraße zwi-
schen Hauptbahnhof, Humboldtstraße
und Sittardstraße/Goebenstraße

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Der Planbereich besetzt eine äußerst
prominente Lage in der Mönchenglad-
bacher Innenstadt. Als Gelenkpunkt in-
nerhalb der östlichen City und mit dem
Direktanschluss an den Hauptbahnhof
ausgestattet existiert heute eine be-
sondere Standortgunst. Auch mit Blick
auf den unmittelbaren Übergang zur
Hindenburgstraße und zum beliebten
Gründerzeitviertel am Schillerplatz mit
den hier bereits angestoßenen Ver -
änderungsprozessen besitzen die
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Flächen eine ausgezeichnete, ein -
malige Lagegunst. Gleichzeitig ent-
spricht das Areal weder in Bezug auf
Barrierefreiheit, Orientierung und Funk-
tionalität noch hinsichtlich der Archi-
tektur, Gestaltung, Beschaffenheit und
Aufenthaltsqualität den heutigen An-
forderungen einer modernen Groß-
stadt. Städtebaulich stellt es kein ein-
ladendes Entree der Stadt, sondern
vielmehr eine überfrachtete, unüber-
sichtliche und in vielerlei Hinsicht stark
belastete, dimensionslose Fläche dar.

III Bebauungsplan Nr. 790/N

Stadtbezirk Nord – Stadtteile Gladbach
und Eicken, Gebiet zwischen Europa-
platz, Humboldtstraße, Steinmetz-
straße, Breitenbachstraße und der
Bahntrasse

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Die Ziele der Planung sind die Siche-
rung des Gebietes als Wohnstandort,
die Stärkung der bestehenden Funk -
tionsmischung aus Wohnen, Gastrono-
mie, Einzelhandel, Dienstleistung und
nicht störendem Gewerbe sowie die
Schaffung einer höheren Aufenthalts-
qualität. Diese Ziele sind jedoch durch
bereits städtebaulich ablesbare Fehl-
entwicklungen gefährdet, die auch zu
einer weiteren Abwertung des Quar-
tiers führen können. Indikatoren hierfür
sind die hohe Zahl der Leerstände und
der vermehrte Bestand an Vergnü-
gungsstätten wie Spielhallen und Wett-
büros sowie von gewerblichen Nutzun-
gen aus dem Erotiksektor. Diese Ent-
wicklungen werden allgemein als „Tra-
ding-Down-Effekt“ bezeichnet. Um
dem entgegenzuwirken, sollen zukünf-
tig folgende Nutzungen im Plangebiet
ausgeschlossen werden:
- Vergnügungsstätten
- Einzelhandelsbetriebe, deren Zweck

auf den Verkauf von Artikeln mit
sexuellem Charakter ausgerichtet
ist

- Anlagen und Betriebe, die gewerb-
lich betriebenen sexuellen Dienst -
leistungen und Darbietungen die-
nen, sowie

- Wohnungsprostitution.

IV Bebauungsplan Nr. 791/N

Stadtbezirk Nord – Stadtteil Gladbach,
Kapuzinerplatz

Allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung:

Der Alte Markt geht heute in Höhe des
ehemaligen Torwächterhauses naht-
los in den Kapuzinerplatz über. Durch
die beiden so miteinander verbunde-
nen Plätze entsteht inmitten der Alt-
stadt eine größere Freifläche, die mit
den ansonsten in diesem Bereich als
an genehm überschaubar empfunde-
nen Dimensionen der historischen
Stadt bricht. Ziel der nun vorgestellten
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Planung ist es daher, den Kapuziner-
platz durch die Errichtung einer
modernen Markthalle baulich auf -
zuwerten und räumlich vom Alten
Markt zu trennen. Zugleich soll der
Kapu zinerplatz funktional als zentraler
Marktstandort der Altstadt gefestigt
werden.

Am Dienstag, dem 07.11.2017 findet um
18.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Ab-
tei, Rathausplatz 1, 41061 Mönchenglad-
bach, eine Versammlung statt, in der die
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung öffentlich unter-
richtet wird. Gelegenheit zur Äußerung
und Erörterung wird der Öffentlichkeit in
der Zeit vom 06.11.2017 bis zum
08.12.2017 im Fach bereich Stadtentwick-
lung und Planung, Rathaus Rheydt, Ein-
gang G, im Foyer des III. Obergeschos-
ses, in den Zeiten

Montag bis Donnerstag
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

und Freitag
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

gegeben. Auch können die Vorentwürfe
während der Auslegungsfrist im Internet
auf der Homepage der Stadt Mönchen-
gladbach
(http://www.moenchengladbach.de
<Rathaus> <Stadtplanung>
<Aktuelle Bauleitplanverfahren>)
eingesehen werden.

Diese Bekanntmachung erfolgt aufgrund
des § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193).

Mönchengladbach, den 28.09.2017

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr.-Ing. Gregor Bonin
Technischer Beigeordneter

Die Veröffentlichung des nachfolgenden
Beschlusses des Planungs- und Bauaus-
schusses im „Amtsblatt der Stadt Mön-
chengladbach“ wird angeordnet:

Aufstellung
eines Bauleitplanes

Der Planungs- und Bauausschuss hat in
seiner Sitzung am 26.09.2017 folgenden
Beschluss gefasst:

„Der Planungs- und Bauausschuss be-
schließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1
des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193):
Einen Bebauungsplan mit Festsetzungen
im Sinne des § 30 BauGB für das nach-
stehend umgrenzte Gebiet aufzustellen: 
Stadtbezirk West – Rheindahlen, Ge -
biet nördlich der Bahntrasse, zwischen
der B 57 und der Broicher Straße.

Planungsziele:
Revitalisierung und Entwicklung eines Ge-
werbestandortes in Rheindahlen zwischen
der Bahntrasse, der B 57 und der Broicher
Straße unter Beachtung des Umfeldes,
insbesondere der gewerblichen Ent -
wicklung südlich der Bahntrasse sowie
der Altlasten auf den Altstandorten; Ver-
meidung von Fehlentwicklungen, ins -
besondere durch Steuerung von Einzel-
handel im Sinne des Nahversorgungs-
und Zentrenkonzeptes für die Stadt
Mönchengladbach sowie Steuerung von
Vergnügungsstätten im Sinne des Ver -
gnügungsstättenkonzeptes der Stadt
Mönchengladbach.“ 

Auf die beigefügte Abbildung wird hin -
gewiesen.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Be-
schluss des Planungs- und Bauausschus-
ses hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Dieser Aufstellungsbeschluss ermöglicht
die Anwendung des zweiten Teiles des
Baugesetzbuches, den Erlass von Verän-
derungssperren und die Zurückstellung
von Baugesuchen, sobald und soweit Si-
cherungsmaßnahmen für die Bauleitpla-
nung erforderlich werden.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bau -
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I
S. 2193) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann
Entschädigung verlangen, wenn die
in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruches
dadurch herbeiführen, dass er die
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Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalender -
jahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl.
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S.
2193) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtli-
che Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015
(GV. NRW. S. 496):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 29.09.2017

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Personal, Organisation und IT –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadt Mönchengladbach
Fach bereich Personal, Organisation und IT

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von diversem Mobiliar für die
allgemeine Verwaltung der Stadt Mön-
chengladbach, Jahresbedarf 2018

Aufteilung in Lose:
Ja
Los I: elektrisch höhenverstellbare Steh-/
Sitz-Bildschirmarbeitstische
Los II: fahrbare Unterbauten (Container)
und Stollentische
Los III: Querrolladenschränke und Akten-
böcke
Los IV: stoffbezogene Besucherstühle mit
4 Füßen

Ausführungsfrist:
6 Lieferungen in der Monatsmitte der je-
weils geraden Monate in 2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Küppenbender, Tel.: 02161/25-2563

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Tel.: 02161/25- 2566
Mail:
zentrale-dienste@moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ve r-
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gabeplattform evergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2017-0024.

Ablauf der Angebotsfrist:
26.10.2017, 12:00 Uhr

Einzureichen schriftlich in deutscher
Sprache bei:
Fach bereich Personal, Organisation und IT,
Wilhelm-Strauß-Str. 50-52, Zimmer 022,
41236 Mönchengladbach

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen:
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und
Mindestentlohnung für Dienst- und Bau-
leistungen gem. TVgG. Die Verpflich-
tungserklärung ist, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt wird, vom Bestbieter
auf Anforderung durch den Auftraggeber
innerhalb von 5 Werktagen vorzulegen.
Eine Nichtvorlage innerhalb der genann-
ten Frist führt zum Ausschluss des Ange-
botes.

Zuschlagskriterien:
Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:
60 % Preis
30 % Qualität 
(an Hand von Bemusterung, hierzu wird
das angeforderte Mobiliar seitens des Bie-
ters innerhalb von 10 Tagen kostenfrei zur
Verfügung gestellt)
10 % Garantie

Wertungsdurchführung beim Kriterium
Preis:
Der günstigste Gesamtpreis erhält die
volle Punktzahl von 600 Punkten, ein dop-
pelt so hohes Angebot erhält 0 Punkte.
Die dazwischen liegenden Angebote wer-
den gemittelt.

Wertungsdurchführung beim Kriterium
Qualität:
Die Qualitätsbewertung erfolgt durch Be-
musterung der Möbel zur Beurteilung von
Materialeindruck, Verarbeitungsqualität
und Handhabung/Ergonomie.
Die nachstehend genannte Punktvergabe
erfolgt auf einer Gesamtbeurteilung der
gestellten Muster zu den einzelnen Losen.
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten voll entspricht, erhält 300 Punkte.
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten eingeschränkt entspricht, erhält
150 Punkte.
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten nicht entspricht, erhält 0 Punkte.

Wertungskriterien bei Garantie:
Die günstigste Garantiezeit (längste Dau-
er) erhält die volle Punktzahl von 100
Punkten. Die darunter liegenden werden
zum günstigsten Angebot gemittelt. Ga-
rantiezeiten werden von 24 bis maximal
72 Monate in der Wertung berücksichtigt.
Längere Garantiezeiten erhalten den glei-
chen Punktwert wie der v. g. Höchstwert.

Bindefrist:
22.12.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Personal,
Oganisation und IT –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Personal, Organisation und IT –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadt Mönchengladbach
Fach bereich Personal, Organisation und IT

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von Briefumschlägen, Kuvertier-
hüllen und Versandtaschen, Jahresbedarf
2018

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
nach Bedarf auf Abruf in 2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Küppenbender, Tel. 02161/25-25 63

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Tel. 02161/25-25 66

E-mail:
zentrale-dienste@moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Verga-
beplattform www.evergabe.nrw.de unter
der Vergabenummer 10-2017-025.

Ablauf der Angebotsfrist:
07.11.2017, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadtverwaltung,
Fach bereich Personal, Organisation und IT,
Wilhelm-Strauß-Str. 50-52, Zimmer 022,
41236 Mönchengladbach
- schriftlich -

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Nachweise aus dem Leistungsverzeichnis:
Nachweis "Blauer Umweltengel" der an-
gebotenen Produkte.

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen:
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und
Mindestentlohnung für Dienst- und Bau-
leistungen gem. TVgG. Die Verpflich-
tungserklärung ist, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt wird, vom Bestbieter
auf Anforderung durch den Auftraggeber
innerhalb von 5 Werktagen vorzulegen.
Eine Nichtvorlage innerhalb der genann-
ten Frist führt zum Ausschluss des Ange-
botes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
06.12.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
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Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Personal,
Oganisation und IT –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Feuerwehr –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt im Offenen Verfahren

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
vier Einsatzleit- und Warnfahrzeuge

Aufteilung in Lose:
Los 1 – Fahrgestell; Los 2 – Ausbau

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 1. Hj. 2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kleinen, Telefon 02166 9989-2451

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf
der Vergabeplattform www.vergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer 37-2017-04.

Ablauf der Angebotsfrist:
20.11.2017, 12.00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fach bereich Personal, Organisation und IT
– Submissionsstelle VOL –
Wilhelm-Strauß-Straße 50-52
41236 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:
• Referenzen zu mind. fünf vergleichba-

ren Projekten, nicht älter als drei Jahre
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal (Nachweis „Fachmonteur für Di-
gitalfunk in Fahrzeugen (TÜV)“ oder
vergleichbar)

Sonstige weitere Erklärungen:
Es wird gebeten, die nachfolgenden Ver-
pflichtungserklärungen auszufüllen:
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und
Mindestentlohnung für Dienst- und Bau-
leistungen sowie zur Frauenförderung und
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gem. Tariftreue- und Vergabe-
gesetz NRW (TVgG NRW)
Die Verpflichtungserklärungen sind, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt wer-
den, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von 5
Werktagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage
innerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebots.

Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden.

Zuschlagskriterien:
Preis:                  Los 1 – 70%, Los 2 – 80%
technischer 
Wert:                   Los 1 – 10%, Los 2 – 10%
Service:              Los 1 – 15%, Los 2 – 10%
Umwelt kriterien  Los 1 –   5%
(Unterkriterien gem. Vergabeunterlagen)

Bindefrist:
09.02.2018

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 134
GWB.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (§ 55 VgV).

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften:  06.10.2017.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fach bereich Feuerwehr –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Modernisierung Sportanlage Radrenn-
bahn

Art und Umfang der Leistung:
Hochbau: Erd- und Rohbauarbeiten
Errichtung des Rohbaus eines Funktions-
gebäudes an der Radrennbahn in 41065
Mönchengladbach, Carl-Diem-Straße 1.
Das Gebäude stellt einen kompakten, ein-
geschossigen, rechteckigen Baukörper
mit den Abmessungen von ca. 35,00 x
15,00 m dar. Errichtung des Gebäudes in
Massivbauweise, teilunterkellert, mit
Flachdach, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
27.11.2017 – 27.04.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Knecht, Telefon: 02161/25-53932

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf
der Vergabeplattform www.vergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-209

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/25-
8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
17.10.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 17.10.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
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rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisterge-
setzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist: 16.11.2017

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Planung –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Neubau 6. Gesamtschule
Neubau Klassentrakt Karl-Fegers-Str.

Art und Umfang der Leistung:
Wärmedämmverbundsystem

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Januar 2018 (25 AT)

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Küppers, Telefon: 02161/25-8914

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf
der Vergabeplattform www.vergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-210

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
02.11.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 02.11.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 %

Zuschlagsfrist:
31.12.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer
Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf,
Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf;
Tel.: 0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
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Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 06.10.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Verkehrs- und Kommunikati-
onstechnik –, 41050 Mönchengladbach,
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von 6500 m Beleuchtungskabel

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
30.11.2017 – 28.02.2018 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Heynckes, Telefon: 02161/25-9081

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der

Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-208

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Oberge-
schoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/25-
8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
24.10.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen: 
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 
- Die Verpflichtungserklärung ist, wenn sie
nicht mit dem Angebot vorgelegt wird,
vom Bestbieter auf Anforderung durch
den Auftraggeber innerhalb von 5 Werk -
tagen vorzulegen. Eine Nichtvorlage in-
nerhalb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
05.12.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –
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